
 
 
 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 
 

Mittwoch, 6. Juni 2018, 20.00 Uhr, in der Aula der MZA Eschergut 
 
 

Traktanden: 
 

1. Gemeindevorstand und Schulrat, Ersatzwahlen 
2. Jahresrechnung 2017 und Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2017 und Entlastung des Gemein-

devorstandes  
4. Kommunalfahrzeug Werkamt, Ersatzanschaffung 
5. Profatec AG, Baurechtserweiterung Grundstück Nr. 1577 
6. Neugestaltung Dorfkern Malans, Information Bevölkerungsumfrage  
7. Mitteilungen und Umfrage 

 
 

B o t s c h a f t 
 
 
Der Gemeindevorstand erläutert nachstehend die Traktanden der nächsten Gemeindeversamm-
lung: 
 
 
1. Gemeindevorstand und Schulrat, Ersatzwahlen 
 
Statthalterin Felicia Montalta hat aus zeitlichen Gründen per Ende Mai 2018 ihre Demission als Mit-
glied des Gemeindevorstandes der Gemeinde Malans eingereicht.  
 
Auf das Ende des Schuljahres 2017/18 (31. Juli 2018) hat auch Schulrätin Katja Gort ihre Demission 
eingereicht. 
 
Für die angebrochene Amtsperiode (01.06.2017 - 31.05.2021) müssen demnach Ersatzwahlen in 
den Gemeindevorstand sowie in den Schulrat vorgenommen werden.  
 
Innerhalb der vom Gemeindevorstand angesetzten Frist ist folgende offizielle Bewerbung für das 
Amt einer Gemeinderätin eingegangen: 
 

- Brun Brigitte, Degenstrasse 36, 7208 Malans (SVP) 
 

Innerhalb der gleichen Frist sind folgende offizielle Bewerbungen für das Amt einer Schulrätin / eines 
Schulrates eingegangen (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

- Barandun Manuel, Mittelweg 1, 7208 Malans 
- Neugebauer Julia, Broggerweg 1, 7208 Malans 

 
Selbstverständlich können bis zum Wahlabend jederzeit weitere Kandidatinnen / Kandidaten für die 
Ersatzwahlen vorgeschlagen werden.  
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2. Jahresrechnung 2017 und Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 
Die Gemeinde Malans kann einmal mehr ein erfreuliches Ergebnis vorweisen. Bereits zum zweiten 
Mal wird die vorliegende Jahresrechnung nach HRM2-Richtlinien dargestellt.  
 
Die Erfolgsrechnung 2017 weist bei einem Ertrag von CHF 11‘577‘929.66 und einem Aufwand von 
CHF 9‘887‘026.44 einen Ertragsüberschuss von CHF 1‘690‘903.22 aus und schliesst besser ab als 
budgetiert. Dies ist einerseits auf höhere Einnahmen bei den Sondersteuern (insbesondere bei den 
Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern) und anderseits auf einen gegenüber dem Budget 
etwas tieferen Sachaufwand zurückzuführen. 
 
Im Rechnungsjahr 2017 konnte ein Cashflow von rund CHF 1.8 Mio. erzielt werden. Dieser liegt 
zwar etwas tiefer als im Vorjahr (CHF 2.5 Mio). Ein Cashflow in dieser Höhe gewährleistet die In-
vestitionsfähigkeit unserer Gemeinde immer noch in hohem Masse, was letztlich längerfristig ange-
strebt wird. 
 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Jahre 2017 nur auf rund CHF 238‘000 und können vollstän-
dig aus dem Cashflow finanziert werden. Sie fallen wesentlich tiefer aus als budgetiert (CHF 2,68 
Mio.). Dies ist vor allem auf die fürs Jahr 2017 zu hoch budgetierten Beträge für die Sanierung der 
Jeninserstrasse und den Neubau des Grundwasserpumpwerks zurückzuführen. Zudem wurde für 
das Grundwasserpumpwerk bereits im 2017 ein erheblicher Anteil an die Gemeinde Landquart wei-
terverrechnet.  
 
Die Bilanz weist per 31.12.2017 Aktiven und Passiven von je CHF 31‘908‘589.15 aus. Per 
31.12.2016 betrug die Bilanzsumme CHF 29‘193‘152.52.  
 
Bei einzelnen Positionen ist es gegenüber dem Budget zu kleineren Abweichungen gekommen. Die 
Begründung zu den wesentlichen Budgetabweichungen können den ausführlichen Erläuterungen 
zur Jahresrechnung 2017 entnommen werden. 
 
Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung wichtiger finanzieller Eckwerte der Gemeinde:   
 
(Beträge in 1000 Franken) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bruttoinvestitionen 2'460 2'718 2'573 1'126 1'587 1'358 1'584

Anschlussbeiträge Wasser/Abwasser/TV -939 -305 -375 -40 -300 -635 -810

Subventionen/Beiträge Privater -461 -675 -96 -82 -26 -202 -536

Liegenschaftsverkauf Finanzvermögen

Nettoinvestitionen 1'060 1'738 2'102 1'004 1'261 521 238

Ergebnis Laufende Rechnung 16 29 17 23 402 2'004 1'691

Einlagen in Spezialfinanzierungen 85 103 250 267 181 339 179

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -72 -19 -65 -32 -78 -49 -204

Abschreibung Verwaltungsvermögen 1'641 2'795 1'295 2'114 1'896 236 162

Abschr. Liegenschaften Finanzvermögen 1 9

Buchgewinne Finanzvermögen -14 -52

Cashflow 1'671 2'917 1'483 2'372 2'401 2'530 1'776

Finanzbedarf (+)/-überschuss (-) -611 -1'179 619 -1'368 -1'140 -2'009 -1'538  

 
Der Gemeindevorstand dankt ganz herzlich den Mitarbeitenden der Gemeinde Malans und den 
Kommissionsmitgliedern, aber auch allen weiteren Personen, welche einen grossen Einsatz für un-
sere Gemeinde geleistet und somit auch zum erfolgreichen Rechnungsabschluss beigetragen ha-
ben. 
 
Im weitern dankt der Gemeindevorstand der Einwohnerschaft für das Vertrauen und die Wertschät-
zung, welche sie den Behörden und den Mitarbeitenden unserer Gemeinde entgegengebracht ha-
ben. 
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Entsprechend der Praxis der letzten Jahre wird darauf verzichtet, jedem Haushalt eine detaillierte 
Jahresrechnung zuzustellen. Stattdessen wird auf den nachfolgenden Seiten eine Kurzfassung prä-
sentiert. Die ausführliche Version der Jahresrechnung 2017 kann bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 
081 300 00 20 / E-Mail: info@malans.ch) bezogen oder auf der Homepage unter www.ma-
lans.ch/de/politik/gemeindeversammlung herunter geladen werden. 
 

 

http://www.malans.ch/de/politik/gemeindeversammlung
http://www.malans.ch/de/politik/gemeindeversammlung


Seite 4 

 



Seite 5 

 
 
 

 



Seite 6 

 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung werden weitere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen 
der Jahresrechnung 2017 abgegeben und allfällige Fragen durch die zuständige Departementchefin 
beantwortet. 
 
 
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2017 und Entlastung des Gemeindevorstandes 
 
Gestützt auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindevorstand der 
Gemeindeversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2017 und die Entlastung von Ge-
meindevorstand und Verwaltung. 
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4. Kommunalfahrzeug Werkamt, Ersatzanschaffung 
 
Im Jahr 2003 hat das Gemeindewerkamt ein Kommunalfahrzeug Meili VM 7000 angeschafft. Das 
Fahrzeug hat in den letzten 15 Jahren ohne nennenswerte Reparaturen während rund 8’000 Be-
triebsstunden wertvolle Dienste geleistet. Der dazugehörige Schneepflug stand bereits beim vorhe-
rigen Kommunalfahrzeug im Einsatz und wurde im Jahr 2000 angeschafft. Nebst für den Winter-
dienst steht das Kommunalfahrzeug tagtäglich für verschiedenste Transporte (u.a. Grüngut, Brenn-
holz, Altpapier, Kies) und Unterhaltsarbeiten der gemeindeeigenen Infrastrukturen im Einsatz.  
 
Nach Einschätzung des Gemeindevorstandes ist es nun jedoch an der Zeit, das Fahrzeug samt 
Schneepflug einzutauschen bzw. zu ersetzen, da verschiedene altersbedingte Reparaturen zeitnah 
notwendig werden.  
 
Um sicherzustellen, dass der Gemeinde auch in Zukunft ein leistungsstarkes und für den täglichen 
Gebrauch einsetzbares Fahrzeug zur Verfügung steht, wurde im Verlauf dieses Winters ein umfang-
reiches Evaluationsverfahren durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Anbieter von Kommunal-
fahrzeugen zur Offertstellung eingeladen. Die Mitarbeitenden des Gemeindewerkamtes hatten über-
dies die Gelegenheit, die verschiedenen Fahrzeuge während Probefahrten ausgiebig zu testen. 
 
Anhand einer angefertigten Nutzwertanalyse hat sich gezeigt, dass der «Meili VM 7000 H45 ML 
(Multilift)» der Viktor Meili AG, Schübelbach, die Anforderungen der Gemeinde am besten erfüllt.  
 
Der Meili VM 7000 H45 ML hat einen gedrosselten VM 6-Zylinder Motor mit 155 PS. Der Fahrantrieb 
ist hydrostatisch und erlaubt Geschwindigkeiten bis 45 km/h. Das Fahrzeug erfüllt die Abgasstufe 
Euro-6 und ist mit einem Partikelfilter und SCR-Cat mit AdBlue-Technik ab Werk ausgerüstet. Das 
Leergewicht des Fahrzeuges beträgt 3’500 kg, die Nutzlast 4’000 kg. Auch die Abmessungen ent-
sprechen den schmalen Strassenverhältnissen in Malans: Gesamtbreite 1.78 m, Gesamtlänge 4.55 
m, Gesamthöhe 2.20 m. Ausgerüstet ist das Fahrzeug mit einer Klimaanlage, 4-Rad Lenkung, per-
manentem Allradantrieb, hydraulischer Fahrzeugfederung und einer 3-Plätzer Kippkabine. Das 
Fahrzeug ist überdies mit einem Multilift (Wechselbrücke) ausgestattet. Auch dank der Anschaffung 
von zwei zusätzlichen Wechselmulden können Personal und Fahrzeug optimal eingesetzt werden. 
 
Der offerierte Schneepflug Zaugg G 21 – 260 weist eine hydraulische Hebe- und Senkvorrichtung, 
eine hydraulische Schwenkvorrichtung links und rechts, einen Schneestaubschutz, Räder für die 
Tiefenbegrenzung, Gummi-Randsteinabweiser sowie Positionsleuchten auf.  
 
Aufgrund des offerierten Preises, der Wendigkeit des Fahrzeuges, seiner vergleichsweise geringen 
Abmessungen, der 3-er Kabine, und nicht zuletzt aufgrund der Einschätzung der Werkamtmitarbei-
tenden hat sich der Meili VM 7000 H45 ML als Sieger des Submissionsverfahrens für eine Ersatz-
anschaffung des Kommunalfahrzeuges herauskristallisiert. Das alte Fahrzeug samt Schneepflug 
wird durch die Viktor Meili AG zurückgenommen und an die Neuanschaffung angerechnet.  
 
Im Sinne der vorstehenden Ausführungen beantragt der Gemeindevorstand der Gemeindever-
sammlung, den Verpflichtungskredit von CHF 215'000.00 für die Anschaffung des Kommunalfahr-
zeuges Meili VM 7000 H45 ML samt 2 zusätzlichen Wechselmulden und einem Zaugg Schneepflug 
G 21 – 260 für das Werkamt zu genehmigen. 
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5. Profatec AG, Baurechtserweiterung Grundstück Nr. 1577 
 
Im Rahmen verschiedener Baurechtsvergaben hat die Gemeindeversammlung vom 18. Februar 
2010 u.a. auch der Firma Profatec AG auf den damaligen Grundstücken Nrn. 902 und 1190 (heute 
Nr. 1608), Zeughausstrasse 7, Malans, auf einer Fläche von 2'253 m2 ein Baurecht für die Dauer 
von 80 Jahren eingeräumt.  
 
Die Profatec AG wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich auf die schnelle und kostengünstige 
Werkzeugbeschaffung für die Kunststoffindustrie spezialisiert. 2007 wurde ergänzend dazu eine 
Kunststoffspritzerei aufgebaut, welche das Dienstleistungsangebot in idealer Weise abrundet. Die 
Profatec AG betreut hauptsächlich Kunden im deutschsprachigen Teil Europas.  
 
Seit dem Einzug im Dezember 2010 in den Neubau an der Zeughausstrasse 7 wurde die Produkti-
onskapazität der Firma kontinuierlich erhöht. Dementsprechend hat sich auch der Personalbestand 
auf mittlerweile 8 Mitarbeitende verdoppelt. Dank des guten Geschäftsgangs in den letzten Jahren 
stösst die Profatec AG bereits wieder an räumliche Grenzen.  
 
Auf dem Grundstück Nr. 1608 befindet sich nebst verschiedenen Baurechtsparzellen auch die alte 
Liegenschaft «ehem. Erbsendreschstation». Das betreffende Gebäude war viele Jahre an René 
Walther als Autospritzwerk und Autospenglerei vermietet. René Walter hat im Spätherbst 2017 be-
sagten Mietvertrag auf den 31. März 2018 gekündigt.  
 
Nach Bekanntwerden der Kündigung gingen bei der Gemeinde verschiedene Miet- und Baurechts-
anfragen für die Gewerbeliegenschaft ein, so u.a. auch von der angrenzenden Firma Profatec AG.  
 
Gemäss Projektstudie beabsichtigt die Profatec AG, das sanierungsbedürftige Gebäude der ehem. 
Erbsendreschstation abzureissen und an dessen Stelle einen Erweiterungsbau an das bestehende 
Gebäude der Profatec AG zu realisieren. Mit dem geplanten Anbau könnte die Produktionsfläche 
vergrössert werden. Durch die neuen Räume bestünde zusätzlich die Möglichkeit, die Fertigungs-
tiefe zu erhöhen, was gemäss Aussage der Profatec AG weitere Arbeitsplätze generieren würde. 
Die Hälfte des geplanten Anbaus würde entsprechend den Vorgaben des Baugesetzes unterkellert.  
 
Der Gemeindevorstand hat anlässlich mehrerer Sitzungen die eingereichten Bewerbungen gesich-
tet. Nach Abwägung der geplanten Nutzungsabsichten auf der Gewerbeparzelle hat er sich dazu 
entschieden, der Gemeindeversammlung die vorliegende Erweiterung der Baurechtsparzelle Nr. 
1577 der Profatec AG zu beantragen. Nebst dem Umstand, dass die Profatec AG bereits heute 
Baurechtsnehmerin ist und sich vorliegend die einmalige Chance bietet, den Gewerbebetrieb ent-
sprechend zu vergrössern, wird das Areal aus Sicht des Gemeindevorstandes mit dem geplanten 
Erweiterungsbau im Sinne des verdichteten Bauens bestmöglichst genutzt. 
 
Unter Berücksichtigung des Landbedarfs seitens der Repower AG für den Weiterbetrieb der sich 
ebenfalls auf dem Grundstück Nr. 1608 befindlichen Trafostation beläuft sich die Landfläche der 
Baurechtserweiterung der Profatec AG auf rund 881 m2. 
 
Mit der Übernahme der zusätzlichen Baurechtsfläche geht auch das Gebäude der «ehem. Erbsen-
dreschstation» an die Profatec AG über. Der Gebäudewert ist durch die künftige Baurechtsnehmerin 
entsprechend zu entschädigen. Gemäss amtlicher Schätzung beläuft sich der Wert der «ehem. Erb-
sendreschstation» auf CHF 143'000. Da die Profatec AG beabsichtigt, dieses Gebäude abzureissen 
und durch einen grösseren Erweiterungsbau zu ersetzen, wurde im Rahmen der Verhandlungen 
festgelegt, dass die Baurechtsnehmerin die Gemeinde für die Übernahme des Gebäudes einmalig 
mit pauschal CHF 100'000 zu entschädigen hat, die Profatec AG im Gegenzug jedoch den Rückbau 
der «ehem. Erbsendreschstation» auf eigene Kosten ausführen muss. Sollten im Rahmen des Rück-
baus wider Erwarten Altlasten (asbesthaltige Materialien, verschmutztes Erdreich, o.ä.) zu Tage tre-
ten, erklärt sich die Gemeinde Malans bereit, besagte Altlasten auf eigene Kosten fachgerecht zu 
entsorgen. 
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Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Gemeindevorstand der Gemeindever-
sammlung, die Ausdehnung des Baurechtsgrundstückes Nr. 1577 der Profatec AG zulasten des 
gemeindeeigenen Grundstückes Nr. 1608 unter folgenden Bedingungen zu genehmigen: 
 
- Der Umfang der Baurechtserweiterung zugunsten der Profatec AG und zulasten des gemein-

deeigenen Grundstücks Nr. 1608 beläuft sich auf ca. 881 m2; 
 
- Die Baurechtsnehmerin (Profatec AG) entschädigt die Gemeinde Malans mit pauschal  

CHF 100'000 für die Übernahme der Gewerbebaute «ehem. Erbsendreschstation», Grundstück 
Nr. 1608, Malans. Der Betrag wird per 1. Januar 2019 zur Zahlung fällig; 
 

- Die Baurechtsnehmerin verpflichtet sich, innert einer Frist von 2 Jahren seit Unterzeichnung des 
Nachtrags zum Baurechtsvertrag vom 16. Juni 2010, die Liegenschaft «ehem. Erbsen-
dreschstation» auf eigene Kosten vollständig rückzubauen und das Baurechtsgrundstück Nr. 
1577 betriebszweckdienlich zu überbauen, mit dem Ziel, die Erweiterungsfläche bestmöglichst 
zu nutzen.  

 
- Die Zinspflicht für die erweiterte Baurechtsfläche beginnt am 1. Januar 2019. Ab diesem Zeit-

punkt bis zur vertraglich festgelegten Neubestimmung des Baurechtszinses per 1. Januar 2020 
beläuft sich der Baurechtszins für das erweiterte Baurechtsgrundstück Nr. 1577 gemäss aktu-
eller Berechnung auf CHF 4.40 pro m2 und Jahr. 
 

- Die weiteren Bestimmungen des Baurechtsvertrages vom 16. Juni 2010 zwischen der Ge-
meinde Malans und der Profatec AG gelten weiterhin sinngemäss. 

 
 
6. Neugestaltung Dorfkern Malans, Information Bevölkerungsumfrage  
 
Im Auftrag des Gemeindevorstandes hat die HTW Chur in der Zeit von Mitte März bis Mitte April 
2018 eine Bevölkerungsumfrage zur Neugestaltung des Dorfkerns von Malans durchgeführt.  
 
Der Gemeindevorstand informiert anlässlich der Gemeindeversammlung über die Resultate dieser 
Umfrage und zeigt den angedachten Terminplan im Zusammenhang mit dem weiteren Vorgehen 
auf. 
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7. Mitteilungen und Umfrage 
 
Der Gemeindevorstand nimmt gerne allgemeine Anregungen der Versammlung entgegen. 
 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert der Gemeindevorstand den Anwesenden ei-
nen Apéro. 


